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Echtheit einer Niederschrift vom 23. 6. 1310, die sich mit einem Ver­
trage zwischen der Stadt Goslar und dem Stift Walkenried über den 
gemeinschaftlichen Betrieb des Bergbaus am Rammelsberge beschäftigt 4) 
und der im Falle ihrer Glaubwürdigkeit wichtige Angaben für die Ent­
wicklung des Goslarer Bergwesens zu entnehmen sein würden, verneint. 
So gelangte ich zu dem Ergebnis, daß es „für den Goslarer Bergbau in 
den ersten zweihundert Jahren seit seinem Aufkommen an zuverlässi­
gen, für die Erkenntnis der älteren Bergwerksverfassung verwertbaren 
Nachrichten so gut wie völlig fehlt, und daß auch der Quellenbestand 
aus der Zeit vom Anfang des 13. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts 
noch dürftiger ist, als man bisher in der Regel angenommen hat 5).“

Die hier vertretenen Ansichten sind zunächst unwidersprochen geblie­
ben 6). Erst in einer Abhandlung aus dem Jahre 1939 „Montani et Sil­
vani. Zur älteren Bergwerksverfassung von Goslar“ 7) hat sich Adolf 
Zycha zu dem von mir behandelten Fragenkreis nochmals geäußert. 
Er hat sich vor allem bemüht, die Echtheit der Urkunde vom 23. 6. 
1310 darzutun, der er bei der Unsicherheit der sonstigen Überlieferung 
im Einklang mit mir ebenfalls entscheidendes Gewicht beilegt 8). Ihm 
erscheinen die von mir angestellten Überlegungen nicht ausreichend, den 
Beweiswert des Schriftstücks zu erschüttern. Er geht also von der Authen­
tizität der Aufzeichnung aus und benutzt sie als Grundlage für von 
meiner Auffassung abweichende Schlußfolgerungen, allerdings nicht, 
ohne selbst auf eine Anzahl von Zweifelspunkten zu verweisen, die 
auch bei der Zugrundelegung seiner Meinung wegen der älteren Berg­
werkszustände in Goslar verbleiben 9). Der Beurteilung der Urkunde 
vom 23. 6. 1310 durch Zycha hat sich sodann P. J. Meier in Ab­
weichung von dem früher von ihm eingenommenen Standpunkt ange-
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5) A. a. O. S. 196.
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auf die Urkunde vom 23. Juni 1310 an, die meines Erachtens noch einmal, 
wenn auch nur teilweise, die älteren Verhältnisse widerspiegelt.“

9) A. a. O. S. 196.


